
Berechnung der Sitzverteilung in den Ausschüssen
 
Rechtsgrundlage § 47 Abs. 1 KVG LSA i.V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt)
 

 Stadträtin Weinert tritt aus AfD aus = fraktionslos
 Stadtrat Schulze bleibt fraktionslos

 
 
Fraktion Formel Ganze Zahlen Höchste 

Bruchteile
Sitzverteilung

CDU (7 x 9) : 26 =   2,42 2 1 3

AfD (9 x 9) : 26 =   3,11 3  3

SPD + Grüne (3 x 9) : 26 =   1,04 1  1

FWG (4 x 9) : 26 =   1,38 1  1

BrC (3 x 9) : 26 =   1,04 1  1

  8 1 9

 
 
Kommentierung § 47
Die Ernennung erfolgt unmittelbar durch die Einreichung der eigenen Besetzungsliste 
beim Vorsitzenden und durch mündliche Benennung durch den jeweiligen 
Fraktionsvorsitzenden. Die Beschlussfassung der Vertretung hat nur einen 
bestätigenden Charakter.
 
Für jeden Ausschuss der Vertretung ist ein selbstständiges Verteilungsverfahren 
durchzuführen. Bei der Berechnung der Ausschusssitze bleiben Mandatsträger, die 
keiner Fraktion angehören, unberücksichtigt
 
 
 




